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1 Einleitung

In der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss
und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck vom 
1. November 2006 (NDAV) werden die allgemeinen Rechte und Pflichten
von Anschlussnehmern/-nutzern und dem Netzbetreiber geregelt. 

In der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversor-
gung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus
dem Niederspannungsnetz vom 26. Oktober 2006 (StromGVV) und in der
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von
Haushaltskunden und Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz
vom 26. Oktober 2006 (GasGVV) werden die allgemeinen Rechte und
Pflichten von Kunden und dem Grundversorger geregelt.

In der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit
Wasser vom 20. Juni 1980 (AVBWasserV) werden die allgemeinen Rechte
und Pflichten von Anschlussnehmern / Kunden und dem Wasserversor-
gungsunternehmen geregelt.

In Ausfüllung dieser Verordnungen gelten die Ergänzenden Bedingungen
der Städtischen Werke Magdeburg GmbH (SWM) in der jeweils gültigen
Fassung.

Unter Netzanschlüssen sind im Folgenden Netzanschlüsse gemäß NDAV
sowie Hausanschlüsse gemäß AVBWasserV zu verstehen.

2 Umsatzsteuer

Zu den in diesen Bedingungen genannten Entgelten wird die Umsatzsteu-
er nach den gesetzlichen Bestimmungen mit den jeweiligen Steuersätzen
zusätzlich berechnet. Diese Steuersatz beträgt zur Zeit 19 % und ermäßigt
7% (Stand 01.03.2010). Die Bruttoentgelte sind als Klammerwerte ausge-
wiesen und dienen der Orientierung. Bei der Rechnungslegung kommen
Nettopreise zur Anwendung. Die Umsatzsteuer wird auf den gesamten
Netto-Rechnungsbetrag erhoben.
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3 Baukostenzuschuss Gas und Wasser

3.1 Allgemeine Regelungen zum Baukostenzuschuss

3.1.1 Der Anschlussnehmer zahlt den SWM bei Anschluss seines Bauvorhabens
an das Leitungsnetz der SWM oder bei einer erheblichen Erhöhung seiner
Leistungsanforderung einen Baukostenzuschuss.

3.1.2 Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstel-
lung oder Verstärkung der Verteilungsanlagen erforderlich sind.

3.1.3 Für ein typisches Baugebiet in der Landeshauptstadt Magdeburg haben
sich die im Preisblatt ausgewiesenen Erfahrungswerte hinsichtlich der
Höhe des Baukostenzuschusses ergeben.

3.1.4 Diese Werte dienen als Anhaltspunkt für die Höhe der Baukostenzuschüs-
se. Eine verbindliche Festlegung ist hiermit nicht gegeben. Für Einzelfälle
und einzelne Gebiete kann sich im Rahmen der Berechnung auch eine
Mehr- oder Minderbelastung ergeben.

3.1.5 In Versorgungsbereichen, in denen die Verteilungsanlagen bereits vor dem
03.10.1990 im Wesentlichen errichtet waren und für den Anschluss des
konkreten Bauvorhabens keine neue Verteilungsanlage errichtet werden
muss, erfolgt die Festsetzung des zu zahlenden Baukostenzuschusses aus-
nahmsweise aufgrund der festgelegten Erfahrungswerte gemäß Preisblatt.

3.1.6 Voraussetzung für einen weiteren Baukostenzuschuss bei Leistungserhö-
hung gemäß Ziffer 3.1.1 ist im Übrigen, dass die SWM für erhöhte Leis-
tungsanforderungen
I noch Anlagenreserven zur Verfügung und die darauf entfallenden Kosten

noch nicht zur Baukostenzuschussberechnung herangezogen haben und/
oder

I ihre örtlichen Verteilungsanlagen verstärken.

3.2 Baukostenzuschuss Gas

3.2.1 Die Berechnung des vom Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu
übernehmenden Kostenanteils erfolgt gemäß der in § 11 Abs. 2 der NDAV
getroffenen Regelungen. Danach bemisst sich der von dem Anschlussneh-
mer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil nach dem Ver-
hältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu
der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungs-

5



bereich erstellten Verteilungsanlagen oder aufgrund der Verstärkung ins-
gesamt vorgehalten werden können. Dabei wird der Durchmischung der
jeweiligen Leistungsanforderungen Rechnung getragen.

3.2.2 Der Baukostenzuschuss beträgt 50 % der gemäß Ziffer 3.2.1 ermittelten
Kosten.

3.3 Baukostenzuschuss Wasser

3.3.1 Die Berechnung des vom Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu
übernehmenden Kostenanteils erfolgt gemäß den in § 9 Abs. 3 der AVB-
WasserV getroffenen Regelungen. Danach bemisst sich der von dem
Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil
nach dem Verhältnis, in dem die Anzahl der an seinen Netzanschluss
anzuschließenden Wohnungseinheiten zu der Summe der Wohnungsein-
heiten steht, die an die im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Ver-
teilungsanlagen oder aufgrund der Verstärkung insgesamt angeschlossen
werden. Anstelle der Wohnungseinheiten können als Berechnungsgrund-
lage im Einzelfall auch andere kostenorientierte Einheiten, wie der Spitzen-
volumenstrom oder die Nennweite, treten.

3.3.2 Der Baukostenzuschuss beträgt 70 % der gemäß Ziffer 3.3.1 ermittelten
Kosten.

3.3.3 Für gewerbliche Anschlussnehmer mit ausschließlichem Sanitärbedarf 
(Vs <= 0,7 l/s) wird bei der Baukostenzuschussermittlung Wasser je eine
Wohnungseinheit in Ansatz gebracht. Gewerbliche Anschlussnehmer mit
höherem Wasserbedarf (Friseur, Fleischer, Bäcker, Wäscherei, Gaststätten,
öffentliche Gebäude u. a.) werden nach dem Spitzendurchfluss bewertet.
Danach wird der Grundbetrag für eine Wohneinheit mit dem sich ergeben-
den Vielfachen des Spitzendurchflusses einer Nutzungseinheit (Vs <= 0,7 l/s)
berechnet, mindestens jedoch der Grundbetrag für eine Wohneinheit
erhoben. Ist der Spitzendurchfluss (Vs) nicht bekannt, wird für eine Nut-
zungseinheit von 100 m2 Vs mit 0,7 l/s angenommen.
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4 Netzanschlüsse Gas und Wasser

4.1 Allgemeine Regelungen für die Erstellung und die Veränderung 

von Netzanschlüssen

Die Erstellung und die Veränderung von Netzanschlüssen erfolgt nach
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen:

4.1.1 Jedes Grundstück, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet,
bzw. jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeordnet ist, ist
über einen eigenen Netzanschluss an das Verteilungsnetz anzuschließen.

4.1.2 Der Anschlussnehmer zahlt die Kosten für die Herstellung und für Verän-
derungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweite-
rung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm ver-
anlasst werden. Unter Veränderung fallen die ganze oder teilweise
Wiederherstellung, Umverlegung sowie die ganze oder teilweise vorüber-
gehende Entfernung und Neuverlegung.

4.1.3 In den im Preisblatt genannten Netzanschlusskosten sind die Kosten für
die Herstellung des Netzanschlusses von der Abzweigstelle des Vertei-
lungsnetzes bis zur Hauptabsperreinrichtung enthalten.

4.1.4 Bei Netzanschlüssen, die nach Art, Dimension, Druck, Lage und Aufwen-
dungen für die Verlegung von üblichen Netzanschlüssen wesentlich
abweichen, treten an die Stelle der Beträge im Preisblatt die gesondert
nach individueller Kalkulation ermittelten Kosten.

4.1.5 Die Berechnungslänge für die Netzanschlusskosten gemäß Preisblatt ist
die Entfernung von der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes bis zur
Gebäudeaußenwand, in der sich die Hauseinführung befindet. Bei der
Erneuerung von Netzanschlüssen Wasser gemäß Ziffer 4.2 wird abwei-
chend von der vorgenannten Regelung ab der Grundstücksgrenze bis zur
Gebäudeaußenwand, in der sich die Hauseinführung befindet, gemessen.

4.1.6 Befindet sich die Hauseinführung nicht direkt in der Gebäudeaußenwand,
ist die Berechnungslänge die Entfernung von der Abzweigstelle des Ver-
teilungsnetzes, oder im Falle von Ziffer 4.2 von der Grundstücksgrenze,
bis zur Hauptabsperreinrichtung.
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4.1.7 Mehrlängen, die über die im Preisblatt genannte Berechnungslänge hin-
ausgehen, werden zu den im Preisblatt genannten Mehrlängenpreisen
abgerechnet. Bei der Abrechnung von Mehrlängen wird jeder angefange-
ne Meter als ganzer Meter abgerechnet.

4.1.8 In den Netzanschlusskosten gemäß Preisblatt ist eine Bauwerksabdich-
tung an der Einführung der Anschlüsse in das Gebäude für den Belas-
tungsfall Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser (entsprechend
DIN 18195 Bauwerksabdichtungen, Teil 4) enthalten. Im Bedarfsfall kann
eine Sonderlösung hergestellt werden, die auch die Belastungsfälle auf-
stauendes Sickerwasser (DIN 18195-6) und Grundwasser abdeckt. Die
hierbei entstehenden Mehrkosten werden auf der Grundlage einer indivi-
duellen Kalkulation ermittelt.

4.1.9 Die Herstellung sowie Veränderung des Netzanschlusses auf Veranlas-
sung des Anschlussnehmers sind unter Verwendung der von SWM zur
Verfügung gestellten Vordrucke zu beantragen.

4.1.10 SWM ist berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netzan-
schlussverhältnis beendet wird.

4.1.11 Für die koordinierte Herstellung von Netzanschlüssen Strom, Gas 
und Wasser können die im Preisblatt genannten Preise für koordiniert 
verlegte Netzanschlüsse nur in Ansatz gebracht werden, 
wenn 
I für ein Bauvorhaben gleichzeitig die Aufträge für die Anschlusserstellung

der anderen Medien erteilt werden und 
I die Verlegung gemeinsam in einem Leitungsgraben erfolgt.

4.1.12 Über die Anlegung, Kostentragung, Unterhaltung und Prüfung von Feuer-
löschanschlüssen auf dem Grundstück des Anschlussnehmers sind geson-
derte schriftliche Vereinbarungen zu treffen.

4.2 Netzanschlüsse Gas

Der für die Versorgung des Kunden maßgebende Ruhedruck beträgt 22 mbar
an der Übergabestelle. Der Brennwert kann unter www.sw-magdeburg.de
abgerufen werden.
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4.3 Unterhaltung und Erneuerung von Netzanschlüssen Wasser im 

Eigentum des Anschlussnehmers

4.3.1 Gemäß den Bestimmungen im Einigungsvertrag vom 23.9.1990 (BGBl II S.
885) bleibt das am 03.10.1990 bestehende Eigentum eines Anschlussneh-
mers an einem Netzanschluss bestehen, den er oder sein Rechtsvorgän-
ger auf eigene Kosten errichtet oder erweitert haben.

4.3.2 Die Kosten für die Unterhaltung, Erneuerung, Änderung, Abtrennung und
Beseitigung der Netzanschlussleitung oder von Teilen der Netzanschluss-
leitung gehen zulasten des jeweiligen Eigentümers.

4.3.3 Eine Übertragung des Eigentums von Netzanschlüssen oder von Teilen
von Netzanschlüssen vom Eigentümer auf SWM bedarf des übereinstim-
menden Willens von SWM und dem Anschlussnehmer und ist schriftlich
zu vereinbaren. Voraussetzung für eine Übertragung ist, dass der Netzan-
schluss den anerkannten Regeln der Technik entspricht.

4.3.4 Erfolgt eine Erneuerung des Netzanschlusses, so geht dieser in seiner
Gesamtheit als Betriebsanlage in das Eigentum der SWM über.

4.3.5 Für die Erneuerung von Netzanschlüssen werden dem Anschlussnehmer
die Kosten gemäß Preisblatt berechnet.

4.3.6 Die im Preisblatt genannten Kosten gelten nur bei Erneuerung des gesam-
ten Netzanschlusses. Wurde ein Netzanschluss bereits im öffentlichen
Bereich bis zur Grundstücksgrenze zulasten von SWM erneuert, erfolgt die
Erneuerung des verbleibenden Abschnitts ab der Grundstücksgrenze
zulasten des Anschlussnehmers nach den in einer individuellen Kalkula-
tion ermittelten Kosten.

5 Zeitlich befristete Versorgung mit Wasser

Zu den zeitlich befristet an das Verteilungsnetz der SWM angeschlosse-
nen Anlagen zählen insbesondere Bau- und Montagestellen, Schausteller-
betriebe, Messen, Märkte u. Ä. Die zeitlich befristete Versorgung mit Was-
ser ist auf maximal ein Jahr begrenzt.

5.1 Zum Zwecke der zeitweiligen Versorgung mit Wasser (Bauwasser) kann
eine herzustellende Netzanschlussleitung vorab als Bauwasseranschluss
genutzt werden. Der Bauwasseranschluss endet unmittelbar an der
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Grundstücksgrenze in einem vom Anschlussnehmer zu stellenden Bau-
wasserschacht.

5.2 Die Kosten für die Herstellung, die In- und Außerbetriebsetzung des Bau-
wasseranschlusses sowie für den Ein- und Ausbau eines Bauwasserzäh-
lers werden dem Anschlussnehmer zusätzlich zu den Netzanschlusskosten
gemäß Ziffer 4.1.3 berechnet. 

5.3 Die Herstellung von Bauwasseranschlüssen wird dem Anschlussnehmer
auf der Grundlage einer individuellen Kalkulation berechnet.

6 Anschlussangebot, Auftragserteilung, Zahlungstermin, 

Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen

6.1 Die SWM unterbreiten dem Anschlussnehmer ein Angebot für die Herstel-
lung eines Netzanschlusses Wasser an das Verteilungsnetz bzw. bei vor-
handenen Anschlussobjekten für die Veränderung des Netzanschlusses. 
Die SWM unterbreiten dem Anschlussnehmer ein Angebot für die Herstel-
lung und Bereithaltung eines Netzanschlusses Gas an das Verteilungsnetz
(Netzanschlussvertrag) bzw. bei vorhandenen Anschlussobjekten für die
Veränderung des Netzanschlusses. 
In den Angeboten werden der Anschlusskostenbeitrag, aufgegliedert nach
Baukostenzuschuss und Netzanschlusskosten, sowie die Inbetriebset-
zungskosten und die Kosten für die Montage je Messeinrichtung mitge-
teilt. Der Anschlussnehmer erteilt den SWM mit schriftlicher Bestätigung
des Angebotes den Auftrag zur Herstellung bzw. Veränderung des Netzan-
schlusses und/oder der sonstigen o. g. Leistungen.

6.2 Rechnungslegung, Zahlung und Zahlungstermin ergeben sich nach § 23
NDAV bzw. § 27 AVBWasserV.

6.3 Wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zur Annahme besteht,
dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nach Pkt. 3.,
4. und 5. dieser Ergänzenden Bedingungen nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt, erheben die SWM angemessene Vorauszahlungen.

6.4 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beauftragt,
können die SWM auf die Netzanschlusskosten und die Baukostenzuschüs-
se angemessene Abschlagszahlungen erheben.
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7 Inbetriebsetzung gemäß § 14 der NDAV und § 13 der

AVBWasserV

7.1 Allgemeine Regelungen

7.1.1 Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbei-
ten an der Anlage ausgeführt hat, unter Verwendung der von SWM zur
Verfügung gestellten Vordrucke zu beantragen.

Die Inbetriebsetzung der Anlage wird von der Bezahlung des Baukosten-
zuschusses und der Netzanschlusskosten abhängig gemacht.

7.1.2 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Anlage aufgrund festgestellter
Mängel an der Anlage oder wegen Abwesenheit des Anschlussnehmers
oder -nutzers oder des vom Anschlussnehmer oder -nutzer beauftragten
Installateurs nicht möglich, so zahlt der Anschlussnehmer oder -nutzer
hierfür sowie für alle etwaigen weiteren vergeblichen Inbetriebsetzungen
jeweils eine Aufwandspauschale für vergebliche Wege gemäß Preisblatt.

7.2 Inbetriebsetzung Gas

7.2.1 SWM oder deren Beauftragte schließen die Anlage an das Verteilungsnetz
an und setzen sie in Betrieb, indem sie durch Einbau des Zählers, ggf. des
Gasdruckregelgerätes und Öffnen der Hauptabsperreinrichtungen die
Gaszufuhr freigeben.

7.2.2 Die Anlage hinter diesen Einrichtungen setzt das Installationsunternehmen
in Betrieb.

7.2.3 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt in Anwesenheit des Installa-
teurs, der die Anlage errichtet hat.

7.2.4 Für die Wiederaufnahme der Versorgung nach vorherigem Zählerausbau
sowie die Inbetriebsetzung einer erweiterten und/oder geänderten Anlage
gelten die Ziffern 7.2.1 bis 7.2.3 entsprechend.

7.3 Inbetriebsetzung Wasser

7.3.1 SWM oder deren Beauftragte schließen die Anlage an das Verteilungsnetz
an und setzen sie in Betrieb, indem sie durch Einbau des Zählers und Öff-
nen der Hauptabsperreinrichtung die Wasserzufuhr freigeben.
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7.3.2 Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgt in Verantwortung des Installa-
tionsunternehmens.

7.3.3 Für die Wiederaufnahme der Versorgung nach einer Versorgungseinstel-
lung sowie die Inbetriebsetzung einer erweiterten und / oder geänderten
Anlage gilt Ziffer 7.3.1 und 7.3.2 analog.

8 Sonstige Kosten

8.1 Für sonstige Leistungen, die vom Anschlussnehmer oder -nutzer veran-
lasst wurden bzw. durch ihn zu vertreten sind, werden dem Anschluss-
nehmer oder -nutzer die entstandenen Kosten gemäß Preisblatt berechnet.

8.2 Bei sonstigen im Auftrag des Anschlussnehmers oder -nutzers durchge-
führten Arbeiten, deren Preis nicht im Preisblatt festgeschrieben ist,
erfolgt die Rechnungslegung entsprechend den geleisteten Stunden bzw.
eingesetzten Materialien und unter Zugrundelegung des jeweils gültigen
durchschnittlichen Lohnverrechnungssatzes je Stunde für Mitarbeiter bzw.
der SWM Materialpreise. Zu allen Leistungen, bei denen der Einsatz eines
Fahrzeuges notwendig wird, wird die jeweils gültige Kilometerpauschale
berechnet.
Die jeweils geltenden Kostensätze sind im SWM Kundencenter ausgelegt
und werden dem Anschlussnehmer oder -nutzer auf Wunsch zur Verfü-
gung gestellt.

9 Werknormen

Bei der Herstellung und bei der Ausführung jeglicher Arbeiten an der An-
lage sind die einschlägigen Werknormen und Regelungen der SWM zu
beachten. Die vorstehend genannten Bestimmungen werden dem An-
schlussnehmer oder -nutzer bzw. Kunden auf Wunsch zur Verfügung
gestellt.
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10 Abrechnung

10.1 Der Strom-, Gas- bzw. Wasserverbrauch wird in der Regel für einen Zeit-
raum von etwa zwölf Monaten abgerechnet (Abrechnungsjahr).

10.2 Für eine zusätzliche Abrechnung (Zwischenabrechnung) auf Wunsch des
Kunden wird diesem ein Betrag gemäß Preisblatt berechnet.

11 Abschlagszahlungen

Auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresabrechnung werden im lau-
fenden Abrechnungsjahr zwischenzeitlich Abschlagszahlungen – jeweils
für einen Zeitraum von einem Monat – berechnet. Ein eventuell gegebe-
ner Vorauszahlungsanspruch nach § 14 StromGVV / GasGVV bzw. § 28 der
AVBWasserV bleibt unberührt.

12 Zahlung und Verzug

12.1 Rechnungsbeträge und Abschläge sind gemäß § 270 BGB für SWM
kostenfrei zu entrichten.

12.2 Zahlungsrückstände werden nach Ablauf des von SWM angegebenen
Zahlungstermins schriftlich angemahnt. Die dadurch entstandenen Kosten
werden dem Anschlussnehmer oder -nutzer bzw. Kunden mit einer Pau-
schale gemäß Preisblatt berechnet. Lässt SWM die Zahlungsrückstände
durch einen Beauftragten einziehen, hat der Anschlussnehmer oder -nutzer
bzw. Kunde die hierfür gültige Kostenpauschale gemäß Preisblatt zu
bezahlen.

12.3 Erfolgen Zahlungen per Überweisung bzw. Lastschriftverfahren, gehen
Schäden und Lasten im Falle der Nichteinlösung oder eines Widerspruchs,
beispielsweise bei Änderung der Bankverbindung ohne rechtzeitige Infor-
mation an SWM sowie bei unzureichender Deckung des Kontos, zulasten
des Anschlussnehmers oder -nutzers bzw. Kunden.

13



13 Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung

13.1 Die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung mit Gas
und Wasser sind vom Kunden nach dem tatsächlichen Aufwand, mindes-
tens jedoch mit einer Pauschale gemäß Preisblatt zu zahlen. Außerhalb
der Servicezeiten gemäß Ziffer 13.3 und an Wochenenden sowie gesetz-
lichen Feiertagen wird ein 2-facher Satz erhoben.

13.2 Die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung mit
Strom werden in der vom jeweiligen Netzbetreiber berechneten Höhe
erhoben.

13.3 Servicezeiten der SWM gemäß Ziffer 13.1 sind:
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

13.4 Die §§ 14 (3) NDAV und 13 (3) AVBWasserV bleiben unberührt.

13.5 Die Wiederinbetriebsetzung Gas ist durch ein vom Anschlussnehmer oder
-nutzer bzw. Kunden beauftragtes, zugelassenes Installationsunternehmen
zu beantragen.

14 Inkrafttreten

Die Ergänzenden Bedingungen der SWM zu der „Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die
Gasversorgung in Niederdruck“ (NDAV), der „Verordnung über Allgemeine
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser von Tarifkunden“ (AVBWas-
serV), zu der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektri-
zität aus dem Niederspannungsnetz“ (StromGVV) und der „Verordnung
über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushalts-
kunden und Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz“
(GasGVV) treten in der vorliegenden Fassung am 01.09.2007 in Kraft.
Gleichzeitig treten die bisherigen Fassungen der Ergänzenden Bestim-
mungen außer Kraft.
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Im Kundencenter.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen
Ihnen im Kundencenter persönlich zur Verfügung.
Sie beantworten Ihnen im Gespräch alle Fragen
rund um Energie inklusive  Preise, Abrechnung 
und Energieberatung.
Unser Kundencenter finden Sie im City Carré,
Am Alten Theater 1, montags bis freitags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Am Servicetelefon.

Unser Servicetelefon 0800 0796796
erreichen Sie montags bis freitags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Im Notfall.

Für Sie rund um die Uhr besetzt:
Unsere Notrufnummern

I Strom: 0391 587-2121
I Gas: 0391 587-2424
I Trinkwasser: 0391 587-2244
I Wärme: 0391 587-2727
I Abwasser: 0391 587-2244

SWM Kundencenter
Am Alten Theater 1
39104 Magdeburg

Telefon: 0800 0796796
www.sw-magdeburg.de
info@sw-magdeburg.de

Wir kümmern uns darum.


